
Antrag auf Aufhebung des § 219 a StGB

Sehr geehrter Herr Kalinka,
sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Damen und Herren,

auch im Namen des Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Bartmann, bedanke ich 
mich dafür, dass Sie der Ärztekammer Gelegenheit geben, zum Antrag auf Aufhebung des § 219 a StGB 
Stellung zu nehmen.

Wir haben die Thematik lediglich im kleineren Leitungskreis der Kammer beraten können, da die letzte 
Kammerversammlung der in diesem Frühsommer endenden Wahlperiode bereits stattgefunden hat und 
das neue Ärzteparlament erst im September zusammentritt. Die Anzuhörendenliste enthält auch weitere 
FachkollegInnen, sodass wir die entsprechende fachlich-inhaltliche Expertise ausreichend vertreten se-
hen.

• Die Ärztekammer hat keine Einwände gegen die Nennung des (so genannten) Leistungsangebotes
"Schwangerschaftsabbruch" im Portfolio einer ambulanten oder stationären Einrichtung.

• Wir sprechen uns gegen jegliche "Werbemaßnahmen" in diese Richtung aus.
• Eine nähere Beratung sollte dem persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben und nicht schriftlich

z.B. auf einer Homepage erfolgen.

Freundliche Grüße aus Bad Segeberg,

Dr. med. Carsten Leffmann 
Ärztlicher Geschäftsführer
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